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Zum Eheverständnıs der Eherechtsretorm“

Die Eheverständnisse 1n ıhrem historischen Zusammenhang

Das Vorhaben, eheliche Verhältnisse durch staatliches Recht erfassen, 1St se1it au-
LNCI eıt mi1t einer grundsätzlichen Problematik befrachtet ber Sınn, Zweck un Beruf
staatlıcher Ehegesetze bestehen nämlich Zweıtel und unterschiedliche Auffassungen. Es

geht dabeı1 die Möglichkeit e1nes rechtlichen Verständnisses der Ehe überhaupt, die
wıederum ohne Durchgriff auf außerjuristische Ehevorstellungen theologischer, philo-
sophischer oder soziologischer Herkunft nıcht beurteilt werden kann. Den Dıvergenzen
in der Sınnbestimmung VO  = Ehe un: Eherecht, die sıch heute 1m Bereich VO Politik und
Oftentlichkeıit feststellen assen, 1St ıne sehr ınteressante geschichtliche Dımension eigen-
tümlıch. Be1 aller Rückbezüglichkeit VO  = Ehevorstellungen und Eherecht einer Epoche
auf die jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse äßt sıch unschwer
1ne langfristige Wirksamkeit der Anschauungen und Begrifte erkennen. Der heutige
Meinungspluralismus edient sich einem Teıl geschichtlicher Formen un In-

halte, die als Elemente aktueller Diskussion enthistorisiert erscheinen und miteinander
verbunden werden können.

Seit dem Hochmittelalter sınd 1m europäischen Kulturraum ein1ıge VO Grund aut
verschiedene Eheverständnisse ausgebildet worden. Der folgende Umriß 111 ıhre Eıgen-
ATT VOT allem anhand des Problems der Ehescheidung verdeutlichen. Dabei sollen
des berblicks wiıllen die zahlreichen anschauungsgeschichtlichen Varıanten und ber-
gange vernachlässıgt werden.

Dıie Ehe kann begriften werden als Institution des Naturrechts, als Gebilde,
dem VO  3 Natur Aus 1m Hinblick auf seine Z wecke bestimmte rechtliche Strukturen e1n-

gegeben sind, welche nıcht oder 1Ur begrenzt D: Disposıition des menschlichen Gesetz-

gebers stehen. Der Rechtscharakter 1St der Ehe sonach iınhärent. Die naturrechtlichen
Strukturen werden Aaus anthropologischen Grundannahmen abgeleıtet (der Mensch als
anımal conıugale), ferner Aus soz1ialen Funktionen 1mM Hinblick auf die Ehegatten selbst,
auf dıe Nachkommenschaft und weıtere Verwandtschaft (Familıe) und aut dıe Gesell-
chaft (Staat, Kirche) gefolgert. Eın derartıges Eheverständnıs hat die mittelalterliche

Theologie 1m annn des arıstotelischen Zweckrationalismus akzeptiert und 1n der katho-

Überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten 1975 aut eıner Veranstaltung der Katholischen
Akademie Schwerte ber „Ehe 1n der Bundesrepublik Überlegungen Au Anlafß der Reform des Ehe-
rechts
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lıschen Kirche langfristig Zzur Herrschaft gebracht Als naturrechtliche Strukturelemente
wurden VOT allem das Prinzıp des Ehekonsenses, das Verbot der Polygamie, der Grund-
satı7z der Unauflöslichkeit der Ehe un die Vorrangstellung des Mannes gegenüber der
rTau MIL sehr komplizierten Argumentationen Menschlicher Gesetzgebung
wurde demgegenüber 1ine ergänzende Rolle ZUgEWI1ESCNH, MM1L welcher aber gleichwohl
weıtreichende Kompetenzen verbunden DCHS Dıie gesellschaftlich tunktionale Deu-
tung der Ehe ermächtigte Zeitalter des Obrigkeitsstaats Zur Gesetzgebung Sınn

beliebigen bonum COMMAMUNE, solange NUur die zwingenden naturrechtlichen Struk-
unangetastet blieben 1 Eınem solchen Eheverständnis 1ST eigentümlıch sSCiIinMNn über

das Individuum und dessen Bedürfnisse hinausweisender Zug Der Ehekonsens, WenNnn-

gleich Vertrag, 1ST Daclum partes un macht die Eheschließenden Miıtgliedern
ıhrer Dıisposition ENTZOgeENeEN Gemeinschaft VO  ; Zwecken, Pflichten und Rechten

Die institutionel] naturrechtliche Eheauffassung 1STt durch den Protestantismus un
ZU Teıl auch der Aufklärung fortgeführt worden, reilich Änderung der
turrechrtlichen Aussagen einzelnen Im Protestantismus diente die Ansıedlung der
Ehe der göttlichen Schöpfungsordnung vorwıegend dem Angrıift auf das anonische
Eherecht iınsbesondere auf die Ehehindernisse, während das protestantische Scheidungs-
recht nıcht auf naturrechtlichen Deduktionen beruht sondern Aaus bıblischen Ver-
ständnıs S  nen wurde? Die aufgeklärte Naturrechtsdoktrin verblieb Z Teıil auf
dem Boden des arıstotelischen Zweckdenkens, kehrte aber die scholastischen Schlußfol-
e}  en oft ıhr Gegenteıl Aus dem Zweck der Zeugung un: der Sorge für die
Nachkommenschaft dem die katholische Doktrin die (nur Von WEN1ISCH Ausnahmen
durchbrochene) Unauflöslichkeit jeder Ehe NtinNnOoOomMMeEN hatte, konnte ohne Schwie-
rigkeit die grundsätzliche Auflöslichkeit der Ehe nach Zweckerreichung (etwa nach be-
endeter Kındererziehung) gefolgert werden?3 Sah INa  w} den Ehezweck WIC der aufge-
klärte Jurist Thomasius, allein der Zeugung, konnte Ina  3 ıh schon M1 der
Empfängnis für erreicht halten un die Ehe damıt potentiel]l flüchtigen Ver-
hältnis erklären Der Austausch der naturrechtlichen Schlufßfolgerungen beseitigte ındes

Zur Kompetenz des menschlichen (kırchlichen der staatlıchen) (‚esetzes ach der ccholastischen Doktrin
Näheres C1NCIMM Buch Grundlagen und Gestalt der staatlıchen Ehegesetzgebung 1 der euzeıt bis
um Begınn des 19 Jahrhunderts 33 ff 1m Ausmafß der Kompetenz bıs hın Rechtfertigung
brigkeitlichen Heiratszwangs sıche INnCiINenN Beitrag Ehe und FPamıilıie nach den Lehren der Spätscholastik

1N La seconda scolastıca nella formazione jel diritto PFr1VAaTtO moderno, ed (3rOssı (Mailand 1973
02 ft

euere Arbeiten Ar Geschichte des protestantischen Eherechts H G — esse, Evangelisches Eheschei-
dungsrecht 17 Deutschland e Miıkat, Rechtsgeschichtliche und rechtspolitische Erwägungen ummm

Zerrüttungsprinzip, 11 Zeitschrift tür das BCSAMTE Familienrecht (1962) 273 f Dieterich, Das
protestantische Eherecht Deutschland bis Mıtte des 17 Jahrhunderts

50 on John Locke, 1wo Treatises of (GGovernment (1690), Second Treatise, VII 79 nach Ausgabe
London

Institutiones Jurisprudentiae dıivinae (Frankfurt un Leipzıg lıb I11 Cap Zu den Ehedoktrinen
der Aufklärung Erle, Die Ehe Naturrecht des 17 Jahrhunderts (Göttinger JUur Diıss

Dufour, Le Marlage ans l’ecole allemande du droit naturel moderne R XVIIlIe sıiecle (Parıs
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nıcht das orıgınär rechtliche Verständnis der Ehe, die in demselben Sınn als normierte
Gesellschaft erschien Ww1e Famiıilie und Staat.

Dem naturrechtlich-institutionellen Begriff der Ehe steht nach katholischer Auftas-
SuNng AADBG Seıite ihre Deutung als Institution des NUT für die Christenheit verbindlichen
göttlichen Sakramentalrechts, die auch 1n protestantischen Doktrinen Entsprechungen
gefunden hat5. Es oll dieser Aspekt jedoch 1m Folgenden außer Betracht leiben, da
ine unmıiıttelbare Verbindlichkeit der Offenbarung für die staatliche Ehegesetzgebung
1n der heutigen Diskussion nıcht 1Ns Feld geführt wırd und 1n einer säkularisierten (je-
sellschaft ohl auch nicht verstanden würde. Das biblische Argument kann reıilıch mıt-
telbar relevant werden, entweder über den Hınweis auf abendländische Tradition oder
die Auffassung weıter Kreise des Volkes, oder aber über die Glaubensfreiheit un das
Selbstbestimmungsrecht der Kirchen. Doch wird, WAS das Eherecht betriflt, selbst 1n den
kırchlichen Stellungnahmen ZUE staatlichen Rechtspolitik ein solches Terraın derzeıt
gemieden

Die Aufklärung, wenngleich zunächst institutionelles Denken fortführend, betrieb
ınsgesamt gesehen den Abbau der Ehe w1e der Famiıilie als Institutionen ZUgUunNsStCN ıhrer
Deutung als blofß individualrechtliche Verhältnissse. Am deutlichsten wırd diese Ten-
denz 1n den Anschauungen, welche die Institution durch die 2Qr des Vertrags erseiz-

ten Die Eheschliefßung durch Konsens der Bracleute erscheıint danach nıcht mehr blofß
als vertraglıcher Abschlußtatbestand, sondern als das Wesen der Ehe selbst. Die Ehe
geriet sSOmı1t zunächst 1n die Verfügungsgewalt der Kontrahierenden, die gleich den
Parteıen elnes beliebigen zıivilrechtlichen Gesellschaftsvertrags Zweck, Sınn, Dauer
und Struktur der ehelichen Gemeinschaft sollten einvernehmlich bestimmen können
Typisch für den vertragsrechtlichen Ehebegriff 1St die Ehescheidung aufgrund gegensel-
tigen Einverständnisses der Ehegatten: SO w1ıe 1n Pakt geschlossen wiırd, kann auch
wıeder aufgehoben werden. Die Kategorien des Vertragsrechts ermöglıchen aber auch
die einse1it1ge Scheidung; eheliches Fehlverhalten kann als Vertragsverletzung Z Be-
fugnis des anderen Teıls führen, die eheliche Gemeinschaft aufzukündigen. Nicht VOCI -

schuldete Umstände, Ww1€e Krankheit oder auftretende Abneigung Nnier den Eheleuten,
xönnen miıt Hıiılfe der vertragsrechtlichen Fıgur der clausula rebus $1C stantıbus Schei-
dungsgründen gemacht werden. Das vertragsrechtliche Eheverständnis nat M1t dem

qr  V Ob die christliche Offenbarung, insOwelt S1IC ber die Bekräftigung Ön naturrechtlichen Aussagen hın-
ausgeht, die christliche Obrigkeit bindet, ist 1n den protestantischen Doktrinen des 16 nd Jahr-
hunderts nıcht einhellig beantwortet worden, Grundlagen und Gestalt dCl estaatlichen Ehegesetzgebung
Anm Dr 151

Sıche die „Grundsätzliıchen Bemerkungen“ der „Thesen Reform des estaatlıchen Scheidungsrechts 1n
der Bundesrepublik Deutschland“, die der Arbeitskreis für Eherecht beiım Kommissarıat der deutschen
Bıschöte der CGffentlichkeit vorgelegt hat

Die vertragsrechtliche Konstruktion ergrift SOgar das Verhältnis zwischen Eltern lld Kındern. Bei
Thomasius (Anm nd anderen wird der Vertrag och N1It rudimentären institutionellen Resten VeOeI-

bunden. Näheres in meinem Beitrag Die Familie als Vertragsgesellschaft 1m Naturrecht der Aufklärung,
1n : Quadern: Fiorentini pPCI la stOr1a del pensiero giuridico moderno 35/
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naturrechtlich-institutionellen reilich gemeiınsam, da{ die Ehe ıhrem Wesen nach 1m
Bereıich des Rechts ansıedelt. Es 1sSt dies VO  w oroßer Tragweite; denn WECNnN die Ehe Ver-
trag 1St w 1e jeder andere, untersteht sS$1e auch der staatlıchen Gesetzgebung W1e jeder
andere Kontrakt. In der Vorstellungswelt des aufgeklärten Absolutismus geriet das
vertragsrechtliche Verständnis der Ehe daher Z schrankenlosen Ermächtigung die
politische Obrigkeıit, als Herrin der bürgerlichen Verträge das Eherecht beliebigen
Zwecken der Staatsraıison unterwerten. Es hındert diese spezielle hıstorische Kon-
stellation aber nıcht, das vertragsrechtliche Verständnis der Ehe auf der Grundlage
liıberaler Vertragsfreiheit auch heute Vertreien. Auf die Spitze getrieben, würde die
Ehe dann definiert seın als dasjenige, W as die Eheschließenden als Ehe vereinbaren. Man
kann der vertragsrechtlichen Theorie freilich auch 1ne gemäßigte Oorm geben un S1e
mıiıt ein1ıgen instıtutionellen der kulturellen Grundannahmen verbinden, die nıcht Z
Dıisposition der Vertragsschließenden stehen sollen. Es siınd also Kombinationen des
naturrechtlich-institutionellen und des vertragsrechtlichen Ehebegriffs denkbar.

Seit der Mıtte des 18 Jahrhunderts hat sıch 1n Europa iıne Eheauffassung VeTl-

breitet, die als dersonalistische bezeichnet werden annn Ihre Vorgeschichte reicht 1n den
Humanısmus Zzurück 8. Be] allen Varıanten 1mM einzelnen 1St den jerher gehörigen An-
schauungen gemeinsam, da{fs S1e das Recht aAM dem Wesen der Ehe herausnehmen. In
den romantischen Ausdeutungen 1St die Ehe yleichgesetzt miıt der Liebe, dıe miıt Rechts-
begriffen nıcht eingefangen werden kann, sondern als psychische Diısposition außerhalb
jeglicher normatıven Fıxierung entsteht un vergeht. Der Vorgang hängt inmen

MIt der verstärkten Hereinnahme des TOS iın das eheliche Verhältnis se1it Mıtte des
Jahrhunderts. Dıie alteren, christlich-konfessionellen Deutungen des ehelichen Z

sammenlebens hatten den famıliiären Pflicht- un Amtscharakter der ehelichen Rollen
1n den Vordergrund gestellt. Liebe“ Wr WAar auch hıer gvefordert, aber 1m Sınn eines
vegenseıltigen Wohlverhaltens, der Rücksichtnahme, der Erfüllung der ehelichen Pflich-
ten, mithın als Inbegriff objektiver Rechtspflichten, deren Nıchterfüllung 1n den vE-
stantischen Ehedoktrinen in Gestalt der Scheidungsgründe der Mißhandlung und der
unerträglichen Sıtten Berücksichtigung fand Der personalistische Ehebegriff hingegen

die erotisiıerte und verfeinerte Gattenliebe MIt der Fhe selbst 1n 1nNs und proble-
matiısıert damıiıt jegliches Eherecht Denn W As oll das Recht über die innıgste seelische,
geistige un körperliche Gemeinschaft Zzweler Menschen5können? Dıie Ehe WAar

dem echt vorgegeben, und ZWAar nıcht als allgemeine soz1ıale Institution, sondern 1ın
jeder iıhrer einzelnen Realisationen. Demzufolge konnte das Recht, Wenn überhaupt,
NUur die Funktion haben, schon vorhandene Tatbestände anzuerkennen, nämli;ch kon-

Dazu Mikat (Anm 2); D
Das geschichtliche Verhältnis VO' Ehe Uun! Liebe 1St behandelt hbe] Koebner, Die Eheauffassung des

ausgehenden deutschen Miıttelalters, iın : Archiv für Kulturgeschichte (1911) 136 ft:: 279 E E} luck-
hohn, Die Auffassung der Liebe 1n der Literatur des 18 Jahrhunderts un! 1n der deutschen Romantik
(*1966); Klomps, Ehemoral und Jansenısmus. Eın Beıtrag ZUT Überwindung des sexualethischen
Rıgorısmus (1964)
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statıeren, dafß 1ne Ehe zustande gekommen se1 (blofß deklaratorischer Charakter der
öffentlichen Eheschliefßung) oder daß S1e nıcht mehr estehe (bloß deklaratorischer Cha-
rakter der gerichtlichen Ehescheidung). Für das Scheidungsrecht mußÖte 1ne solche Ehe-
auffassung mwälzende Konsequenzen zeıtigen. Begehren beide Ehegatten die Schei-
dung, 1St chlechthin davon auszugehen, dafß die Ehe 1n ihrer Wesentlichkeit nıcht
mehr esteht. Das gleiche aber oalt eigentlich auch dann, WENN HU eın Ehegatte erklärt,

liebe den anderen nıcht mehr, denn auch dann 1St die Auflösung des psychischen Ban-
des dokumentiert. Um das Bestehen der Ehe annn un solchen Voraussetzungen eigent-
iıch nıcht gestritten werden. Fichte, einer der bedeutenden Vertreter dieser Rıichtung,
deutet die streıtige Ehescheidung folgerichtig als Klage die Scheidungsfolgen: Der
Mann, der auf Scheidung den Wıllen der WTa klagt, ll die Ta AUS dem Haus
haben: die Frau, die SCcSCH den Willen des Mannes auf Scheidung klagt, geht freiwillig
Aaus des Mannes Haus und begehrt eiınen anderweıtıgen Unterhalt 1 Dıie Psychologisie-
LUNS des Ehebegriffs legt die Auffassung nahe, dafß e1in staatliıches Gericht über die
Sache selbst, nämlıch das eheliche Verhältnis als ein vorrechtliches, sittliches und psychi-
sches Phänomen &a nıcht judizieren kann. ıne solche Auffassung hat beispielsweise
den Ehescheidungsgesetzen der Französıis:  en Revolution zugrunde gelegen, denen trei-
iıch 1U  — ine kurzfristige Geltung beschieden WAar. quz ZESAST sollte sıch eın Ehegatte
mMIt der Behauptung der Unvereinbarkeıit der Gemüter durch einseltıge Erklärung und
ohne gerichtliches Erkenntnisverfahren VO  } der Ehe lösen können, WECNN drei Versöh-
nungstermıine erfolglos verlaufen 1

Dem personalistischen Ehebegrıft entspricht als leitender Grundgedanke des Schei-
dungsrechts das Zerrüttungsprinzıp: Dıie Fhe als rechtlich veregeltes Verhältnis 1Sst
scheiden, WEeNnN S1e ihrer personalen Substanz nach „zerrüttet”, „zerstÖrt”, „gescheitert“
1St Das Zerrüttungsprinzıp kann iındes unterschiedliche Ausgestaltungen ertahren. Eın
Scheidungsrecht, das folgerichtig VO personalistischen Eheverständnıis her epragt 1St,
wırd die Scheidung jeder „zerstörten“ Ehe aut Antrag eines oder beider Ehegatten VOI-

sehen. Eıine personalistische Deutung kann jedoch auch m1t der Vorstellung VO der Ehe
als Rechtsinstitut 1n vew1sser Weıse verbunden werden: Vorrechtliche Substanz und
rechtliche Struktur bilden dann Zzwel Seıten eın und derselben : Sache: bezüglıch der
Scheidung ergibt sıch dann die Frage, ob und gegebenenfalls 1n welchen Fällen g-
rechtfertigt werden kann, die Ehe als Rechtsverhältnıis aufrechtzuerhalten, WE S1e ın
ıhrem personalen Bestand erloschen ist; kann folglich das Zerrüttungsprinzıp
dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit und ZUgunsten übergeordneter gesellschaftlicher
Interessen Einschränkungen erfahren.

Dıie Verbindung einer zunächst personalistischen Deutung der Ehe mi1t „ehestabı-
lısıerenden“, den Interessenbereich der Ehegatten übersteigenden Gesichtspunkten 1St

Grundlage des Naturrechts nach Prinzıpijen der Wissenschaftslehre (1796) Anhang: Famıilienrecht I1
28 (nach Ausgabe Hamburg

11 Dazu Damas, Les orıgınes du diıvorce France (Bordeaux
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für die weıtere Geschichte des Eherechts 1m un: 2Ö ahrhundert entscheidend SC-
worden. Dıie Reduktion der Ehe auf eine Privatsache un Intiımsphäre der Eheleute,
deren Bestand auf den schwankenden Boden VO  ; Wıllen un Neigung gegründet 1St,
schien die Famılie als soz1alen Körper W1€e als kulturelle Selbstverständlichkeit gC-
ährden. Das Bewußfßtsein dieser Gefährdung auch gegenüber den alsbald registrıerten
tatsächlichen Funktionsverlusten der Famiılie un: gegenüber eheteindlichen sozialisti-
schen Lehren schlug selit den 20er Jahren des ahrhunderts 1n ıne tamiılienrestau-
ratıve Haltung u die auch den politischen Liberalismus erreichte 1 „Restauratiıon“
bedeutete auch 1n diesem Zusammenhang ıcht einfach die Rückkehr ZU Denken des
Miıttelalters un der frühen euzeıt. Dıie Deutung der Ehe als einer wesentlich außer-
rechtlichen, personalen un sıttlıchen Erscheinung blieb weıthin aufrechterhalten. Es
wurde aber die schon ın der Romantik A  gaängıge Kennzeichnung der Ehe als „sıttliıches
Band“ (im Gegensatz A GQ „rechtlichen“) dazu benutzt, das ehelıche Verhältnis den An-
forderungen einer normatıven Ethıik unterwerfen un dem Staat die Rücksicht auf
dieses Sıttliche aufzuerlegen:

iıne besondere Bedeutung erlangte in diesem Zusammenhang die Rechtsphilosophie
Hegels. Der Philosoph übernahm die Deutung der Ehe als sıttliches Verhältnis, ıne
normatıve Ebene gewınnen. 95  ie dritte ebenso verwerfende Vorstellung 1St die,
welche die Ehe LUr 1n die Liebe SC  ‘9 denn die Liebe, welche Empfindung 1St, äßt die
Zufälligkeit 1n jeder Rücksicht Z ine Gestalt, welche das Sıttliche nıcht haben darf
Dıie Ehe 1St daher niäher bestimmen, daß S1e die rechtlich sittliche Liebe ist, —-

durch das Vergängliche, Launenhafte un blofß Subjektive derselben AUS ıhr verschwin-
det.“ Daher 1St nach Hegels Meınung die FEhe sıch für unauflöslich achten, tragt
aber, weıl s1e das Moment der Empfindung enthält, die Möglichkeit der Auflösung in
sıch „Abe dıie Gesetzgebungen mussen diese Möglichkeit aufs höchste erschweren un:
das Recht der Sıttlichkeit das Belieben aufrechterhalten.“ Hegels Deutung des
Verhältnisses VO  3 Sıttlichkeit, Staat und echt ermöglichte ıhm, der Ehe durch die
Vermittlung des Sıttlıchen wıederum ine genumn rechtliche Dımension geben, welche
schon VOTLT den posıtıven Gesetzen des Staats esteht un auf diese zurückwirkt. Dıie Ehe
behält soOmıit ıhre personale Natur, verliert aber gegenüber der eın personalistischen
Auffassung den Charakter des bloß Subjektiven un: Wiıillkürlichen.

Für dıie staatliche Ehegesetzgebung bedeutet dies zweiıerlel: (1) Dıie „sıttlıche“ Ehe
verlangt nach dem echt als Stütze gegenüber individueller Laune un Verfügung; das
echt wırd demzufolge ehe- un: tamılienauflösenden Interessen den Gedanken des
Bestandsschutzes entgegenstellen. Ausgangspunkt des Scheidungsrechts wırd die Zer-

12 Sıehe ar] VO'  3 Rotteck, Art „Famıilie“, 1n ! Rotteck-Welcer, Staatslexiıkon, (1837) 386
13 Grundlinien der Philosophie des Rechts der Naturrecht und Staatswıssenschaft 1m Grundrisse (1821),

161 (nach Hegel, Werke 1n ZWanzıg Bänden, hg VO  S Moldenhauer und Michel,
7’ einer ahnlıchen Funktion der Sıttlichkeit bei Savıgny siehe Müller-Freienfels, Ehe

Uun! echt (1962) 28
14 Ebd 163
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ruttung des ehelichen Verhältnisses se1n, die aber nıcht ohne weıteres, sondern nach
Mafißgabe der Sittlichkeit die Scheidung rechtfertigt; keinestalls wırd die Feststellung
der Ehezerrüttung dem Einverständnis der Ehegatten oder Sar der einseitigen Beurte1-
ung eınes Ehegatten überlassen leiben. (2) Die sıttlich-personale Natur der Ehe welst
aber gleichzeitig eın staatlıches Hıneinregieren in den famıliären Innenraum ab Ehe
und Famiılie werden Freiheitsbezirken zunächst für den noch als Oberhaupt gedach-
ten Ehemann un Vater und finden schließlich als grundrechtliche Schutzbereiche Fın-
gang in die Verfassungen 1 Indem die Ehe 1mM Sıttlichen objektiv wırd, kann s1e ıhre
Institutionalität wliedergewinnen und erscheint als Grundtfeste VO  ; Staat, Gesellschaft
und Kultur, ohne aber WI1e nach den äalteren naturrechtlichen Konzepten beliebigen
sozijalen Zwecken unterworten und 1n ıhrer soz1alen Zweckerfüllung ohne weıteres VO

Staat kontrolliert werden können.
Für das vorstehend skizzierte Eheverständnıis, das sıch 1n verflachten Ausprägungen

allenthalben über die juristische Lıiteratur verbreıitete, ıne treftende Bezeichnung
finden, 1st schwier1g. Im Hınblick auf die geschichtliche Umwelt, in der entstanden
1St und auf die ehesten pafßßte (nämlıch nıcht auf die adelıgen Famılienver-
hältnisse miıt ıhrem dynastisch-öffentlichen Charakter: nıcht aut die Arbeiterfamilie des

Jahrhunderts, die infolge des vielfach für beide Ehegatten un die Kinder bestehen-
den Zwangs D: ganztägıgen außerhäuslichen Arbeit dem Ideal intımen Lebens nıcht
entsprach), könnte INan VO  > einem bürgerlichen Eheverständnis sprechen. Man muß da-
bei allerdings 1ın Rechnung stellen, daß es die politisch-soziale Konstellation seiner Ent-
stehung überlebt hat bis heute, da der Begriff des Bürgerlichen als Kennzeichnung uUuNse-

rer gesellschaftlichen Verhältnisse außerhalb der soz1alıstischen Polemik unspezifisch
geworden 1St

Die Aufreihung VO Eheverständnissen ware unvollständig ohne den 1nweIls auf
die moderne Famıilıensoziologie, dıe gegenüber den romantischen Verinnerlichungsten-
denzen Ehe und Famiılie als soz1ale Zusammenhänge und Institutionen wiederum 1n das
Bewußftsein hebt In der soziologischen Theorie, die über die erfahrungswissenschaft-
ıche Erfassung hınaus ZUur Deutung der gesellschaftlıchen Wirklichkeit fortschreitet, er-

hält die Ehe einen gesamtgesellschaftlichen, oft systemtheoretischen Standort. iıne Rück-
kehr ZUur Ehe als naturrechtliche Institution bedeutet dıes 1m allgemeinen nıcht. Nament-
lich die erfahrungswissenschaftlich Orlıentierte Gesellschaftswissenschaft verbindet mıit
der Institutionalıität der Ehe nıcht VO  3 vorneherein normatıve Strukturelemente dies
schon 1m Hınblick auf die Empıirıe des ständıgen „Wandels“ un damıt der strukturel-
len Relativität VO Ehe un Famlıuılıie. Zum empirischen Befund gehört also die Wandel-
arkeit des Eherechts selbst. Deshalb entspricht dem sozz:ologisch-institutionellen FEhe-
begriff nıcht VO  ; vorneherein ein bestimmtes Eheschließungs-, Eheführungs- und Ehe-
auflösungsrecht. Das Zurücktreten des Normatıven macht nıcht die Schwäche, sondern
die Stiärke der sozl1ologıschen Theorie AusS, die sıch 1in die Lage ‘9 normatıven Ehe-

Art. 119 der Weıimarer Reichsverfassung; Art Grundgesetz.
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theorijen 1mM Hınblick auf deren gesellschaftliche Voraussetzungen und Folgen kritisch
gyegenüberzutreten. Zu rechtspolitischen Forderungen gelangt dıe Soziologie gleichsam
1m Zzweıten Schritt un: 1m konkreten Bezug aut die prasente und prognostisch erfaß-
bare zukünftige Gesellschaft. Selbstverständlich können soziologische Deutungen auch
ein stärker normatıves Gepräge annehmen und sıch mMi1t theologischen oder philosophi-
schen Grundannahmen verbinden werden dann auch Elemente der eingangs EeNT-
wickelten Eheverständnisse 1mM soz1ologischen Gewand wıederkehren 1

ME Das Scheidungsrecht des BGB un des Ehegesetzes

Das naturrechtlich-institutionelle, das vertragsrechtliche und das personalistische
Eheverständnis zeichnen sıch durch ı1ne eindrucksvolle Gradlinigkeit Aaus Der Plan,
elnes VO  w} ıhnen durch staatlıche Gesetzgebung tolgerichtig un vollständig verwirk-
lıchen, hätte heute keine polıtische Chance. Es lıegt dies nıcht 1Ur den Meınungs-
unterschieden 1n der demokratischen Gesellschaft. Es 1st darüber hinaus auch S daß
sıch 1 säkularisierten Kulturbewußtsein uUunserIer elit ZeEW1SSE Anschauungselemente,
die WIr unterschiedlichen Ehebegriffen zugeordnet haben, mehr oder mınder tolgerichtig
verbinden, als ob 3863  , den überkommenen Auffassungen jeweıls bestimmte Teil-
wahrheiten entnehmen könnte. Es machrt dies die historisch-gesellschaftliche Mehrdimen-
s1onalıtät, aber auch die Unsicherheit der modernen Gesetzgebung Aaus, WI1e s1e schon
den Verfassern des ZU 1900 ın raft getretenen Bürgerlichen Gesetzbuchs
spürbar SCWESCH seın MuUu Die amtlıchen Motive ZU ersten Entwurf des BGB verbin-
den nämlich, die Scheidungsfrage betreffend, folgende Überlegungen:

Die Ehe 1St „innıgste Lebensgemeinschaft“; der Wegfall ihrer Voraussetzungen
nımmt ihr den Sınn, sS1e kann dann „als segenbringend un: veredelnd nıcht mehr gC-
dacht werden“ 1 spielt tolglich das personaliıstische Eheverständnis herein.

Gleichzeitig wırd der sıttliche Charakter der Ehe betont, der dem Prinzıp der 1N-
diyıduellen Freıiheit entgegensteht die Hegelsche Theorie VO „Sittlich-Rechtlichen“
findet ihren Niederschlag.

Zugleich betonen dıe amtlıchen Motive ZU BGB den „Charakter der Ehe als elınes
Rechtsverhältnisses“ un: leiten daraus die Ehescheidung gen Pflichtverletzungen
her insofern inden WIr einen Einschlag des vertragsrechtlichen Denkens.

Schlief{slich erwähnen die Motive, den Ausnahmecharakter der Ehescheidung
begründen, auch och die vesamtgesellschaftliche Bedeutung der Ehe als „Grundlage der

16 Dıie sozi0logische Literatur, ber die 1n diesem Rahmen eın Überblick gegeben werden kann, nımmt
als hauptsächlichen Bezugspunkt die Famıiılıie; die Ehe WIFr! vorwiegend innerhalb des famıiıliären Rahmens
gedeutet. FAT einer sozi1ologischen Definition der Ehe König, Die Famiılie der Gegenwart (München

fa Neıidhardt, Dıie Familulıie 1n Deutschland (1966)
17 Dieses und die folgenden Zıtate AU: Motiıve dem Entwurfe des Bürgerlıchen Gesetzbuches tür das
Deutsche Reıich, Amtlıche Ausgabe 1888, 4, 562, 563
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Gesittung un der Bildung“, auf deren Festigkeit „die höhere sıttliche Bıldung des
weiblichen Geschlechts beruht“.

Würde INan LLUTr die grundlegenden Ausführungen der amtlichen Motive lesen, ohne
den (Gesetzestext kennen, könnte INa  —_ kaum wI1ssen, WwW1e das Scheidungsrecht des
BGB tatsächlich beschaften WAar, inwıieweılt nämlich die Ehe als innıgste Verbindung der
Ehegatten, als individuelles Rechtsverhältnis, als Teıil einer sıttliıchen Ordnung un: als
gesellschaftliche Funktion 1n den einzelnen Scheidungskonflikten ZU Tragen kommen
sollte Der begründungstheoretische Aufwand verwundert angesichts des schlichten Er-
gebnisses. Die Scheidungsgründe des BGB folgen nämliı;ch kurz ZESART der protestantı-
schen Ehelehre gemäfßigt Richtung: Ehebruch, Lebensnachstellung, bösliches
Verlassen, ehezerrüttende schwere Pflichtverletzungen, erganzt durch die Geisteskrank-
heit bilden 1mM wesentlichen die Scheidungsgründe S BT BGB) Bezeichnender-
welse erufen sıch die amtlıichen Motive auf die „christliche Gesamtanschauung des
deutschen Volkes“ als weıtere Stütze für das Scheidungsrecht: Protestantisch-konfessio-
nelle Eheordnung wırd ZUr allgemeingültigen erhoben, reilich nıcht mehr eru-
fung auf die unmıttelbare Verbindlichkeit der Oftenbarung flr das staatliche Gesetz,
sondern auf die Volksanschauung, deren kontessionelle Spaltung geflissentlich überspielt
wiırd. Im rund >  mM flüchteten die Vertasser des BGB VO  e} den Schwierigkeiten
e1Ines profanen Konzepts der Ehe auf das sıchere Ta theologisch inspırıerter Ira-
dıition.

Auch das derzeit geltende Eherecht bringt unterschiedliche Flemente 1ns Spiel, W 1€e
selne komplexe Zusammensetzung Aaus altem BGB-Recht, us entnazıfizierter (Gesetz-
gebung des „Drıitten Reiches“ und Aaus HGHGLCH Reformgesetzen nıcht anders
äßt Das Scheidungsrecht des noch heute geltenden Ehegesetzes weılst die bekannte
Zweıispurigkeit auf: der Scheidung SCH Verschuldens steht die Scheidung Aaus anderen
Gründen gegenüber. Dıiıe Scheidungsgründe SCH Verschuldens, SCH Ehebruchs
($ 47 EheG) un anderen ehezerrüttenden Fehlverhaltens $ EheG), folgen 1n eLW2

der Regelung des BGB, währendim Rahmen der sonstigen Scheidungsgründe der O-
nalıstische Ehebegrift eine ZEW1SSE Anerkennung erfährt. Insbesondere der Scheidungs-
orund der unheilbaren Ehezerrüttung verbunden mMıiıt längerer Aufhebung der häus-
lichen Gemeinschaft gemäfßs EheG Aßt die Auffassung erkennen, dafß das „ehelıche
Verhältnis“ außerrechtliche Bestandselemente aufweist, deren Zerstörung die Ehe als
Rechtsverhältnis gegenstandslos machen kann. Der gleiche Gedanke lıegt dem Schei-
dungsgrund des autf geistiger Störung beruhenden ehewiıdrigen Verhaltens EheG),
der Geisteskrankheit EheG) und der schweren ansteckenden oder ekelerregenden
Krankheit EheG) zugrunde. Das Zerrüttungsprinz1p, welches rechtliche Gestalt
und personalen Gehalt eıner Ehe 1n ein Verhältnis 7zueinander SC  5 bestimmt näher be-
sehen o die Scheidung SsCcnh Verschuldens: Eıne schwere Eheverfehlung außer
18 Es gilt das Ehegesetz VO': 19358 1n der Fassung, dıe es durch das Kontrollratsgesetz Nr VO'

1946 erhalten hat (Eheschließung un Ehescheidung), 1mM übrigen das BG  - Neuere Reformgesetze:
Gleichberechtigungsgesetz VO: 18 1957; Familienänderungsgesetz VO 11 1961
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Ehebruch berechtigt den anderen Ehegatten nach EheG 11LUTr dann ZUT Eheschei-
dung, die Ehe tief zerruttet 1St, da{fß die Wiederherstellung eıner ıhrem Wesen
entsprechenden Lebensgemeinschaft nıcht mehr werden kann. Be1 der Schei-
dung WESC Ehebruchs ($ EheG) 1St 1i1ne Ehezerrüttung WAar nıcht als Vorausset-
ZUNS der Scheidung gefordert, aber nach der VO Gesetzgeber NSCNOMMECNECN Norma-
Lität der Gesinnungen VOrausSgeSseLZzZL; denn der beklagte Teil annn auch hiıer einwenden,
der Kläger habe den Ehebruch als ehezerstörend nıcht empfunden $ 49 EheG)

Demzufolge annn INa  - aAScCH, der Gedanke der Zerrüttung bestimme das derzeit
geltende echt der Scheidungsgründe insgesamt. Darın liegt 1U  e} reilich ıcht die kon-

Anerkennung des personalistischen Eheverständnisses. Die Zerrüttung des ehe-
lıchen Verhältnisses berechtigt ZA1T: Ehescheidung näamliıch 1Ur starken Vorbehalten.

Der Scheidung SsCH Verschuldens lıegt die Annahme eınes zZu überwiegenden
'Teıl objektiven ehelichen Verhaltenskatalogs zugrunde. Dieser findet 1 Begrift „ehe-
liche Lebensgemeinschaft“ in 1353 BGB ZWAar 1U ıne generalklauselartige Umsschrei-
bung, die jedoch VO  w} Rechtsprechung und Wissenschaft konkretisiert wiırd. Die yangıge
Auftfassung akzeptiert dabei, gestutzt aut das Gesetz ($$ 43, 44, 48 EheG), ein „ Wesen
der Ehe“, dem generel] oder bezogen auf spezielle Lebenssituationen bestimmte Pflich-
ten zugerechnet werden.

Das „ Wesen der Ehe“ als ine vorgegebene Normatıivıtät bıldet zudem eın Krıte-
r1um für den Zerrüttungsbegrift selbst. Nach $ 43, un 48 EheG Orjentliert sıch das
Tatbestandsmerkmal „Zerrüttung“ icht allein subjektiven Einstellungen der Ehe-
gatten; vielmehr mMuUu die Zerrüttung beschaften se1n, da{fß die Wiıederherstellung
einer dem „ Wesen der Ehe“ entsprechenden Lebensgemeinschaft nıcht 1St.

Die Zerrüttungsscheidung wırd ferner den Vorbehalt einer objektiven S1tt-
liıchen Ordnung gestellt, welche dıe Aufrechterhaltung auch einer Zzerrutteten Fhe gebie-
ten kann. So ann SCIl einer ehezerrüttenden Eheverfehlung nach EheG der
Partner dann kein Scheidungsrecht tür sıch 1N Anspruch nehmen, WECIL11 selbst ine
Vertehlung begangen hat, deren Art das Scheidungsbegehren be1 richtiger Würdigung
des Wesens der Ehe sıttlıch nıcht gerechtfertigt erscheinen äßt Die Scheidungsgründe
des aut geistiger Störung beruhenden ehewidrigen Verhaltens ($ 44 EheG), der Geistes-
krankheit 45 EheG) un der ansteckenden oder ekelerregenden Krankheit enttallen
generell, WL das Scheidungsbegehren siıttlıch ıcht gerechtfertigt 1St ($ Satz
EheG) Die 1in der Praxıs gravierendste Einschränkung betrifit den Scheidungsgrund des

48 EheG uch ıne zerruttete Ehe, be1 der die häusliche Gemeiinschaft se1t dre1 Jah
S18 aufgehoben 1st un: be] der die Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft nıcht
mehr werden kann, darf SCSCH den Widerspruch des Beklagten nıcht geschie-
den werden, WEeNN der Kläger die Zerrüttung Qanz oder überwiegend verschuldet hat,

se1 denn, da{fß dem wiıdersprechenden Teıl die Bindung die Ehe un iıne MUL-

bare Bereitschaft tehlen, dıe Ehe fortzusetzen I1 EheG) Die Bedeutung der VOI-

yegebenen, durch die Rechtsprechung konkretisierenden Moral wird durch die [B
richte noch gesteigert, iınsotern s1e das Verschulden als höchstpersönliche Verantwortung
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für den Verlust der ehelichen Gesinnung sublimieren und damit einer grobmaschig-vor-
dergründigen Beurteilung entziehen 1

Schließlich erfährt der Scheidungsgrund des 48 EheG (und merkwürdigerweise 1Ur

er) 1ne funktionale Beschränkung: Die Ehe 1St tiefgreifender, unheilbarer Zerrüt-
Ctung nıcht scheiden, WECNN das wohlverstandene Interesse eiınes oder mehrerer M1in-
derjähriger Kinder AaUuUSs dieser Ehe die Aufrechterhaltung der Ehe erfordert ($ 111
EheG).

Insgesamt steht also der Gedanke der Zerrüttung als die Grundlage des
Scheidungsrechts sowohl dem Vorbehalt einer sıttlichen Ordnung, 1n die ein
„objektives Wesen“ der Ehe plaziert wird, als auch dem Vorbehalt des Indi-
vidualschutzes ZUZunsten der Ehegatten SOWI1e 1m Fall des 48 111 EheG der Kınder.
Die Berücksichtigung der individuellen Interessen Bestand der Ehe bedeutet zugleich
die Anerkennung soz1aler Funktionen, deren Erfüllung VO personalen Grundtatbe-
stand 1n gewı1ssen Fällen ol abgelöst werden können.

AB Der Regierungsentwurf ZALE Reform des Scheidungsrechts
Der Regierungsentwurf eines „Ersten Gesetzes ZUur Retform des Ehe- und Familien-

rechts“ (Bundestags-Drucksache 7/650) unternımmt gegenüber dem gyeltenden Ehe-
rtecht einen weıteren und erheblichen Schritt 1n Rıchtung autf das personalistische Ehe-
verständnis. Hıstorisch vesehen schreitet der Entwurtf Was die Scheidungsfrage be-
trift in seinen geistigen Grundlagen zurück autf die Begınn des Jahrhunderts
1n der deutschen Intelligenz herrschenden Anschauungen, freilich ohne diese Linie
konsequent durchhalten können. Es se1 dies 1n ein1gen Punkten näher erläutert.

Das Zerrüttungsprinzıp 9l] der beherrschende Grundsatz des Scheidungsrechts
werden, aber im wesentlichen ohne die besonderen Voraussetzungen und Vorbehalte
des yeltenden Rechts Es oll 1Ur noch eınen Scheidungsgrund geben: das „Scheitern“
der Ehe, das ANSCHNOMME: wiırd, WwWenn die Lebensgemeinschaft nıcht mehr esteht und
wWwWenn nıcht mehr werden kann, da{ß die Ehegatten Ss1e wiederherstellen ($ 1565
BGB Entwurf). Dabei 1St weder Voraussetzung, dafß der Beklagte eine Eheverfehlung
begangen hat, noch 1St die Aufhebung der häuslichen Gemeiinschaft für ZeWw1sse Dauer
unbedingt erforderlıiıch. Die Ursachen für die Zerrüttung sind 1MmM Prinzıp gleichgültig,
wenngleıch S1e in den künftigen Prozessen gleichwohl ine Rolle spielen werden. Denn
der Rıiıchter kann die ıhm abverlangte Prognose, ob die eheliche Lebensgemeinschaft
künftig wieder hergestellt werden wird, nıcht ohne Rücksicht aut die Anlässe des Ehe-
konflikts stellen. Die Anerkennung der Ehezerrüttung als Scheidungsgrund steht 1m
Gegensatz ZU geltenden Recht nıcht mehr n dem Verdacht einer überpersonalen

19 Urteıil des Bundesgerichtshofs VO' 10. 1964, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs 1n Zivil-
sachen, 43, 3724
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Ordnung, eiınes objektiven „ Wesens der Ehe“ Es kommt dies VOT allem darın ZU

Ausdruck, da der Kläger miıt seinem Scheidungsbegehren auch dann Erfolg haben
soll, WEeNnNn selbst die Zerrüttung der Ehe verursacht un verschuldert hat Es 1St
dies dıe bedeutsamste Änderung 1mM echt der Scheidungsgründe, die dem Be-
or1ift „Verstofsungsscheidung“ besondere Kritik findet Auch die Vorbehalte, W 1€e S1e
1n den \ un 47 EheG bestehen, nach denen ıne zerruttete Ehe aufrechtzuerhal-
ten 1St, WECNN dem Scheidungsbegehren die sıttlıche Rechtfertigung tehlt, entfallen. Fre1i-
lıch bjetet 1ın diesem Zusammenhang die umstrıttene Härteklausel ($ 1568 BGB Ent-
wurf) ein ZEW1SSES ehestabilisierendes Hindernis. Die Fhe soll nıcht geschieden werden,
WEeNnNn der Äntragsgegner die Scheidung ablehnt un außergewöhnliche Umstände gel-
tend macht, nach denen die Scheidung für ıh ıne schwere Härte darstellt, dafß die
Aufrechterhaltung der Ehe auch Berücksichtigung der Belange des Antrag-
stellers geboten erscheint, obwohl s1e gescheitert 1St Dabe] sollen wirtschaftliche Um:-
stände außer Betracht bleiben. Welche Bedeutung dıe Hiärteklausel enttalten wird,
hängt VO  ; ıhrer Handhabung durch die Gerichte ab Fuür uUuNseTCN konzeptionellen
Zusammenhang iSt festzuhalten, daß für die Aufrechterhaltung einer gescheiterten
Ehe allein Gründe des Individualschutzes streıten. Irgendeıin Interesse der Gesell-
schaft, Kultur DECS Ww1e die Vertasser des BGB noch glaubten für die Beschränkung
der Ehescheidung anführen können, kommt nıcht mehr ZU Ansatz. ber auch
die soz1ale Funktion der Ehe 1n Beziehung auf die Kiınder sol] keine scheidungsrecht-
lıche Bedeutung mehr haben Der scheidungsunwillige Ehegatte oll 1Ur solche arten
geltend machen können, die ıh: selbst treften. Dıie Ehe 1St sOmıt anerkannt als
Außerrechtliches, dessen hinzugefügte Rechtsform keine eigene Substanz hat; ferner
als Höchstpersönlıiches, das sıch seiınem Wesen nach gesellschaftlichen Anfor-
derungen entzieht un: seine soz1alen Funktionen selbsttätig, jedenfalls ohne Berück-
sicht1gung 1m Normgefüge ertüllt.

Dıie Anerkennung der Ehe als wesentlich höchstpersönlicher Sachverhalt zeıgt siıch
auch ın dem verlautbarten Bestreben, die Gerichte be] Überprüfung der Scheidungs-
voraussetzZungen möglıchst Aaus der Intimsphäre des ehelichen Lebens herauszuhalten
un das Verfahren, wIıe heißt, versachlichen a Es oll dies hauptsächlich durch
WEel Vermutungstatbestände für das Scheitern der Ehe erreicht werden. Unwider-
leglıch sol] das Scheitern der Ehe werden, wWenn die Ehegatten selit einem
Jahr leben und beide ihren Wıllen ZUT Scheidung bekunden ($ 1566 BGB
Entwurf). In diesem Fall bleibt dem Rıchter 1n der Tat keine Möglichkeit des Einstiegs
in die nterna der Ehe, denn auch die Tatsache einJährıgen Getrenntlebens werden
scheidungswillige Ehegatten übereinstiımmend vortragen. Damıt 1St die einverständ-
ıche Ehescheidung 1im Gewand elines Spezialfalls der Zerrüttung anerkannt. Von der
Voraussetzung des einjäahrıgen Getrenntlebens abgesehen, die aber 1ın der Praxıs keine

S0 1973 der damalige Bundesjustizminister Gerhard Jahn, Niederschrift iber die Sıtzung des
Bundestags VO' 1973, 2229
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Rolle spielen wırd, soll das Eheband WI1IeE schon 1n der derzeitigen Scheidungspraxi1s
1U auch de IUre Zur gyemeinschaftlichen Dıisposition der Eheleute stehen. Im streitigen
Scheidungsproze(ß oll ıne Versachlichung des Vertahrens ferner dadurch erreicht
werden, dafß eın Scheitern der Ehe widerlegbar wiırd, WEeNnN die Ehegatten
se1it drei Jahren leben ($ 1566 11 BGB Entwurf). Schon dıe Wıderleglich-
eıt dieser Vermutung äßt iındes ausgeschlossen erscheinen, daß eın Heraushalten
der Gerichte Aaus der ehelichen Intımsphäre gelingt A Denn der die Ehe kämpfende
Beklagte wırd alles vorzutragen bereit se1n, womıt die Eheprognose des Richters

seinen Gunsten beeinflussen annn Außerdem dart dıe Bedeutung der Zerrüttungs-
vermutun nach dreijJährıgem Getrenntleben nıcht hoch veranschlagt werden,
weıl viele Scheidungswillige nıcht GFRSE eın dreijähriges Getrenntleben abwarten wollen
und folglich Scheidung nach dem Grundtatbestand des 1565 BGB (Entwurf) begeh-
DE In diesem Fall 1sSt der Rıchter ohne tormalisierte Gesichtspunkte einer Be-
standsanalyse dessen, W 4s der Entwurf „Lebensgemeinschaft der Ehegatten“ NNT,
und einer Eheprognose CZWUNSCNH. Im Streıit darum, ob ıne eheliche Gemeinschaft
1mM Siınn ehelicher Bindung noch esteht und ob (sofern dies verneint wiırd) iıhre Wıe-
derherstellung iın absehbarer eıt werden kann, können praktisch alle Er-
e1gN1Sse des Komplexes „Eheleben“ als Indikatoren für den Zustand der Ehe entschei-
dungsrelevant werden. Dıie VO Sprechern der Regierungskoalition vorgetragene Er-
Wartung, das Absehen VO Verschulden 1m Scheidungsrecht werde das Verfahren
versachlichen, 1st solange unrealıstisch, als einen allgemeinen, nıcht formalisierten
Scheidungsgrund der Ehezerrüttung o1bt Andererseits wırd mMa  } einen allgemeinen
Zerrüttungstatbestand benötigen, WENN InNnan grobe Eheverfehlungen nıcht mehr als
selbständige Scheidungsursachen anerkennen 111 Denn 1St VE einem Ehegatten,
dem der andere schwere Körperverletzungen zugefügt oder nach dem Leben getrachtet
hat, nıcht ZUZUMUtCN, mı1t der Einreichung einer Scheidungsklage bis ZU Ablauf
eiıner dreijährigen Getrenntlebensfrist WF BEN: Gerade die schwere Eheverfehlung
könnte als zerrüttungsindizierender Umstand ıne ZeW1sse Formalisıerung des Schei-
dungsverfahrens ermöglıchen: Dıiıe Eliminierung der Eheverfehlung zeıtigt 1n zew1sser
Beziehung also das Gegenteıl der beabsichtigten Wirkungen.

Der Wegftall der Begriffe „Eheverfehlung“ und „Verschulden“ deutet eıinen SCNEC-
rellen Konzeptionswechsel auch des Rechts der Eheführung An die Stelle eıner VO  e}

der Rechtsordnung 1n erheblichem Ma{i vorgegebenen Ehestruktur oll ıne weıtge-
hende Freiheit der Ehegatten UEGTEIN Sınn und Gestalt ihrer Gemeinschaft bestimmen.
Für die Haushaltsführung enttällt das Modell der SOgenNannten Hausfrauenehe, die
gelebt werden kann, aber für die 1mM Gegensatz ZU gegenwärtıigen Rechtszustand
keine Vermutung streıitet. Die Mitarbeıitspflicht 1m Beruft und Geschäiäft des anderen
Ehegatten, nach gegenwärtigem echt n yewıssen Voraussetzungen gegeben

Daher sınd ım Bundestag Bestrebungen 1m Gang, auch die Vermutung des 1566 11 BGB als unwıder-
leglich behandeln: vgl Süddeutsche Zeıtung VO' 1975
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($ 1356 11 BGB), oll enttallen. Selbstverständlich un zwıngend bleibt die eheliche
Unterhaltspflicht, unverändert das eheliche Vermögensrecht. ber 1mM Bereich der per-
sonalen Eheführung oll ıne objektive Ordnung dem Recht nıcht mehr zugrunde gelegt
werden. Zwar soll der Wortlaut des 1353 BGB, wonach die Ehegatten einander
ZuUur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet sınd, aufrechterhalten leiben. och
W as ehelicher Lebensgemeinschaft verstehen 1St, soll eiınen sehr varıablen
Tatbestand ausmachen. Dıie amtliche Begründung ZU Entwurf enthält diesbezüglich
sehr interessante, aber auch undeutliche Ausführungen. Eınmal heißt CS, Inhalt und
Umftang der ehelichen Lebensgemeinschaft sollten VO Entwurf nıcht geändert W C1 -
den Es werden 1n diesem Zusammenhang allgemeine Verhaltensmaximen der Solıda-
rıtät ZENANNLT W1e dıe Pflicht ZU Beıistand un ZU Bemühen Eınıgung. Zum
andern wırd aber der Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter als Grund-
lage der ehelichen Pflichten scharf hervorgehoben, hingegen finden keine sonstigen
strukturbedingten Pflichten (eheliche Treue, Pflicht zu ehelichen un häuslichen
Zusammenleben) Erwähnung 2 Es scheint, als solle die Gleichberechtigung als eiNZ1g
zwıngendes Strukturelement der personalen Eheführung übrigbleiben. Es bedeutet
dies übrigens eiınen gewı1ssen Bruch MIiIt dem personalistischen Ehebegriff, der konse-
quenterweıise auch keine politisch mot1ivierten Normzwänge gegenüber der Substanz
der Ehe würde. Daß der Entwurf VO  —3 dem bisherigen Modellbild der Ehe-
führung abgehen will, zeigen folgende Ausführungen der amtlichen Begründung:
„Das Ehegesetz stellt auf eiıne ‚dem Wesen der Ehe entsprechende‘ Lebensgemeinschaft
aAb Diese Betrachtungsweise ann ıcht beibehalten werden. Vorgegeben sınd 11Ur die
Grundstrukturen der Ehe, nıcht jedoch die Art un VWeıse, 1n der sıch das Zusammen-
leben der Ehegatten vollziehen hat Nach dem Entwurf soll iıne Scheidung NUr

möglıch Se1IN, WEeNNn die dieser Ehe entsprechende Lebensgemeinschaft nıcht mehr be-
steht un iıhre Wiıederherstellung nıcht mehr 1St, nıcht aber allein deshalb,
weıl die Ehegatten ıne orm des Zusammenlebens gewählt haben, die ıcht en allge-
meınen Anschauungen entspricht.“ ?3 Deshalb sol] übrigens für die richterliche Zu-
standsbeurteilung einer Ehe auch die sıttlıche Eınstellung der Eheleute VO  $ Bedeu-
tung se1in. Da das eheliche Leben sSOmıt 1LLUr mehr den Erfordernissen gleichberechtigter
Partnerschaft 1mM allgemeinen, nıcht aber einer sonstıgen Sınngebung der Ehe Nier-
wortfen wırd, gerdadt dıie staatlich geregelte Ehe einem Hüllenbegrif für höchst
varıable Sachverbhalte. Damiıt erkennt das geplante Eherecht die 1n der 'Tat höchst
verschiedenartige Realıtät dessen, W ds standesamtlich als Ehe regıstrıert wiırd, un
verzıichtet aut seine bisherige Leitbildfunktion e Man fühlt sıch 1ın diesem Zusammen-
hang den vertragsrechtlichen Ehebegriff erınnert, der den Sınn un Gehalr des ehe-
lichen Verhältnisses freier vertraglicher Pilichtbindung überliefß. Freıilich 1st die Ent-

BI-Drucksache
Ebd 105

24 Dazu Mikat, Möglichkeiten un: renzen einer Leitbildtunktion des bürgerlichen Ehescheidungs-
rechts (1969)
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rechtlichung der Ehe weıt gediehen, da{ß INan eigentlich überhaupt nıcht mehr von
personalen Rechtspflichten der Eheleute, auch nıcht VO  e} vertraglichen, sprechen kann,
obwohl der Text des Entwurfs noch VO  3 der Pflicht ZUur ehelichen Lebensgemeinschaft
spricht un [9) die Klage auf Herstellung des ehelichen Lebens zulassen ıll ber
die ehelichen Pflichten werden, außer den Unterhaltsverbindlichkeiten un anderen
vermögensrechtlichen Pflichten, keinen Rechtscharakter mehr haben 1iıne Rechtspflicht

WAar nıcht die Durchsetzbarkeit mıi1it Zwangsmitteln OT A4Us, aber doch zumın-
dest, da{fß eın Pflichtverstofß rechtliche Relevanz außert. Da 1U aber eın eheliches
Fehlverhalten 1mMmM Bereich der personalen Eheführung weder 1m Scheidungsrecht noch
1m Scheidungsfolgenrecht iırgendeine berechenbare Relevanz haben soll, muß dıe
Pflicht Zur ehelichen Lebensgemeinschaft als ausschliefßlich ethische begriften werden,
die SOMIt 1 Rechtsgesetz keinen Platz haben dürtfte.

Insgesamt würde durch die Verwirklichung der Regierungsvorlage die Fhe als (ze-
genstand staatlichen Rechts Deutlichkeit iıhrer Sinnbestimmung und iıhrer Struk-

verlieren. Das staatliche Eherecht würde nıcht 1Ur taktisch, Ww1e bisher, sondern
auch nach eiıgenem Verständnis einem Gefäß, 1n das Dıiıverses gefüllt werden kann,
WEeNN Nur nıcht dem Begrift yleichberechtigter Partnerschaft zuwıderläuft. Zudem
würde nach der Absıcht des Entwurts die Ehescheidung erleichtert, insofern auch der-
jen1ige, der weder ine Eheverfehlung begangen noch (0)88 Anlafß ZUT Ehezerrüttung
gegeben hat, SCHCH seinen Wıllen der Scheidung auSsSgeSsetZL 1St, WenNnn NUr das Gericht
1mM Rahmen seiner Eheanalyse und -p das Scheitern der Ehe konstatiert. Ins-
ZESAMT verstärken sıch be1i dem V OI Staat als Ehe regıstrıerten und geregelten Sach-
verhalt die Elemente der Subjektivıtät und Zeitweıiligkeit.

i1ne derartıge rechtspolitische Tendenz müßte sich möchte INn  w} annehmen
2utf die vermögensrechtlichen Wirkungen der Ehe, insbesondere nach ihrer Auf-
lösung, beträchtlich auswirken. Folgerichtig müfßten die vermögensrechtlichen Konse-
JUCHNZECN der Eheschließung und -auflösung reduzilert werden. je undeutlicher nämlich
eın Sachverhalt VO Recht erfafit wiırd, desto wenıger spezifısch collten die daran
veknüpften Rechtsfolgen austallen. Um ein Beispiel geben: Eın Gesetzgeber, der
sıch anschickte, eın allgemeınes Gesellschaftsrecht normıieren,; das alle möglichen
Arten gesellschaftlicher Zweckvereinigungen umtfassen soll, könnte WESC der Viel  alt
der Voraussetzungen und 7 wecke die Rechtsfolgen LUr csehr Vanc angeben; Je kon-
kreter aber die Struktur der regelnden Gesellschaft erfalßt würde, desto deutlicher
könnten die Rechtswirkungen umschrieben werden.

ine Rückbildung der vermögensrechtlichen Wirkungen der Fhe 1St 1U  ; aber keines-
WCSS beabsichtigt, INa  - kann eher VO Gegenteıl sprechen. Das eheliche Güterrecht
oll nıcht verändert werden, oll beim gesetzlichen Güterstand der Zugewıinn-
gemeıinschaft leiben. Dieser Güterstand ßr Wr das Vermögen der Eheleute tOr-
mal EIrENNT, aber dıe Erwerbsvorgänge während bestehender Ehe 1n einen
Sınnbezug ZUur ehelichen Gemeinschaft, Ww1e VOTL allem für die Hausfrauenehe gedacht
IS Der Mannn steht im Erwerbsleben, dıe Tau schaflt un Verzicht auf eigene
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Erwerbstätigkeit die häuslichen Voraussetzungen für diese Art VO  3 Gemeinschaft und
soll be1 Beendigung der Ehe durch einen Zugewinnausgleichsanspruch oder durch
Erhöhung des gesetzlichen Erbteils dafür entschädigt werden. Im Bereich des Ehegat-
tenerbrechts bestehen darüber hiınaus Bestrebungen miıit dem Zıel, die erbrechtliche
Stellung des Ehegatten allgemein erhöhen 25. Das VO Regierungsentwurf VOTrgEe-
sehene Unterhaltsrecht nach der Scheidung wırd ZWar iın amtlichen Begründungen
mit eiınem restriktiven Zug versehen: eın solcher Unterhaltsanspruch soll nämlich
NUur be1 ehebedingter Bedürftigkeit zugesprochen werden. In Wirklichkeit aber hält
der vorgeschlagene Normtext dieses Konzept nıcht durch iıne Erweıterung erg1ibt sıch
schon Aaus dem Umstand, daß die Unterhaltspflicht auch gegenüber einem solchen
Partner bestehen soll, der die Zerrüttung der Ehe selbst verursacht un: verschuldet
hat Z Die vermögensrechtliche Relevanz der Ehe wiırd darüber hiınaus beträchtlich
dadurch gestärkt, da{fß dem Regierungsentwurf zufolge nach der Ehescheidung ein
SOgenannter Versorgungsausgleich statthinden soll Der versorgungsrechtlich schlechter
gestellte Ehegatte sol] den Anrechten und Aussichten auf Versorgung 5  Nn Alters
oder 5  MN Beruftfs- oder Erwerbsunfähigkeıt, die der andere Ehegatte während der
Ehe begründet oder aufrechterhalten hat, entsprechend beteiligt werden.

Zugespitzt kann In  a} tormulieren: Der Entfunktionalisierung der bestehenden Ehe
trıtt 2Nne vermögensrechtliche Funktionalisierung der aufgelösten Ehe gegenüber. Es
ISt dies eın Wıderspruch, der nachhaltig 1ın das Bewulßfitsein der Politiker gehoben
werden verdient. Er hat folgende Ursache: Beim Recht der Eheführung und Ehe-
scheidung haben die Vertasser des Entwurts Leitbilder der Ehe verabschiedet, der
partnerschaftlıch-einvernehmlichen Lebensgestaltung £freien Raum lassen; bei For-
mulierung des nachehelichen Vermögensrechts hingegen scheint obwohl dies 1m Norm-
tEexXt natürlich keinen Ausdruck findet) VOTL allem die Hausfrauenehe (und spezieller
noch die ‚verstoßene Haustrau“) 1mM Blickfeld der Autoren gestanden haben Dabei
haben die Verfasser -}  MN einen ihrer Grundgedanken verstoßen, dafß nämlich eın
objektives Wesen der Ehe gebe, sondern individuell verschiedene Lebensgemeinschaften.
So iSt generell das Ehevermögensrecht nıcht danach ausgerichtet, ob (um die amtliche
Begründung beim Schopf packen) die jeweıiligen vermögensrechtliıchen Konsequen-
zen gerade dieser Art VO  > Ehe entsprechen. Müflfsite eın staatlicher Gesetzgeber, der
abgesehen VO Postulat gleichberechtigter Partnerschaft eın Leitbild der Ehe verab-
schiedet, nıcht auch das Ehevermögensrecht (einschliefßlich des Unterhaltsrechts) der
frejen Vereinbarung der Ehegatten überlassen? Der Wıderspruch ware erst miıt der
Annahme beseitigt, die Autoren des Entwurfs selen ganz bewußt darauf AusSSCHaANSCH,
25 Sıehe die Verhandlungen des Deutschen Juristentags (1972); Aazu Dumoulin, Gesetzlıches
Erbrecht un: Pflichtteilsrecht. Änderungsvorschläge Aaus der Sıcht eınes Notars, Deutsche Notar-Zeıt-
schrift, Sonderheft 1973 84

Im Panzcn wırd N dem Ehegatten, der während der Ehe ıcht der NUr teilweise berufstätig WAarl,
außerordentlich Jeichtgemacht, einem Unterhaltsanspruch den geschiedenen Partner gelangen.
Näheres 1n meınem Beıitrag: Probleme des Unterhaltsrechts nach der Ehescheidung, in Bogs UE 6 Ehe-
rechtsretorm (1971)
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die Hausfrauenehe und damit die berufliche Abstinenz der Ehefrau für den Partner
vermögensrechtlich riskant machen und das verborgene Idea] der Doppel-
verdienerehe Öördern

Die Reformpläne als Antwort auf die Unzulänglichkeit der bestehenden Gesetze
erscheinen nach dem Gesagten selbst als problematisch und verheißen kein „ideales
Eherecht Eın solches wird reıilich auch nıcht finden SsC1IiNn Es esteht heute WEeIL-

gehend Einigkeit über CIN1ISC Grundannahmen über die Ehe, nämlich ersiens über ıhr
wesentlich personal-emotionales Verständnis, WwWweitlens über ıhre Deutung als I
Rechtsverhältnis, dem staatliches Recht und Gericht Individualschutz zewähren
sollen, und drittens über die Zuschreibung soz1aler Funktionen 190588 zıvılrechtlichen
un öftentlichrechtlichen (Steuerrecht!) Auswirkungen Zwischen diesen Annahmen
bestehen Spannungen die etztlich nıcht aufgelöst werden können Heute 1ST fast all=
SECIMEC1IN 1Ne Tendenz ZUr Betonung des personal emotionalen Elements der Ehe
beobachten iıcht um das personalistische Eheverständnis selbst sondern 1Ur darum
wırd gestrıtten welchem Ausmaß das Eherecht Prascn oll ob Interessen und
Werte oibt die neben ıhm und ıhm gegenüber die Rechtsstruktur der Ehe bestimmen
können 28 Dabei wırd allen den Subjektivismus gyerichteten ehestabilisierenden
Standpunkten gyleichsam die Beweiıislast aufgebürdet S1e INUSSsSEeN sıch MIt zwiıngenden
Notwendigkeiten rechtfertigen Damıt hängt 3990801  9 da{ß vordergründige (3e=
sıchtspunkte, W1e der Individualschutz ZUgunsten Ehepartners oder der Kınder,
eher plausibel erscheinen als anthropologische oder soziologische Grundüberlegungen
Der Zulauf den das personalistische Eheverständnis erhält bedeutet historischer
Perspektive ein Anknüpfen das frühe 19 Jahrhundert reılich ohne den elitär-
gen1alischen Beigeschmack der phılosophisch liıterarischen Anschauungen 11 eıit
Man Nag nach den kulturellen, zıivilisatorischen politischen und ökonomischen Grün-
den solchen Entwicklung des Eheverständnisses gleichsam zurück hinter die
Rechtsphilosophie Hegels fragen. ıne klärende AÄAntwort wird indes dem Zeıitgenos-
sCcChMh schwerfallen.

Interessanterweise versuchen auch die Kommissionsvorschläge Zur Änderung des kanonischen Eherechts
Von Teinen Zweckdefinition der Ehe abzugehen un! das personale Element ZUr: Sprache bringen
So wırd für den Can 1013 der 'Text vorgeschlagen Matrımon1ium ST 1niıma LOTIUS
CON1UNCTALO inftfer et mulıerem, quac, indole sSua naturalı, ad prolis procreationem et educationem
ordinatur Abdruck des Retformschemas Periodica de moralı liıturgica 63 (Rom
611 #
28 Die dıe Regierungsvorlage erhobenen Bedenken des Bundesrats un! die VO' ıhm gemachten
Regelungsvorschläge (Anlage ZUur Bundestagsdrucksache 7/650) akzeptieren das Zerrüttungsprinzip als
leitenden Grundsatz des Scheidungsrechts, stecken ber die renzen sCcCiNer Relevanz , VOT allem
durch CI Fassung der Härteklausel un durch C11I1C Stärkung der richterlichen Entscheidungsmacht
gegenüber dem Wıillen der Prozefßßbeteiligten

379


